
 

                                                              03.06.2019 

 

Tischvorlage 
zu  TOP 3/ 65. VA-Sitzung am 13.06.2019   

 

Sachstandsbericht zu den Landesstraßen-
bauprogrammen 2018 und 2019 

  
hier: Informationen im Nachgang zur Ortsbesichtigung   
der L 288, Umbau Ortsdurchfahrt Haan (Ohligser Str.) / 
Erikaweg 

- Verwaltungsvereinbarung zwischen dem LVR 
und der Stadt Haan aus dem Jahr 1996 

- Schreiben der Stadt Haan vom 07.03.2013 





















 

Busverbindung zum Rathaus: Haltestelle Stadtbad: Linie 742, SB50, 784, 786, O1, Haltestelle Haan Markt: zus. Linie 692, 792 
 
Bankverbindungen: 
Stadtsparkasse Haan  BLZ 303 512 20  Kto.-Nr. 20 70 01 Dresdner Bank BLZ 342 800 32 Kto.-Nr. 6 36 00 02 
Postbank Essen BLZ 360 100 43 Kto.-Nr. 14 15 – 435 Commerzbank BLZ 300 400 00 Kto.-Nr. 6 90 07 73 00 
Volksbank BLZ 340 600 94 Kto.-Nr. 37 10 54 Deutsche Bank  BLZ 342 700 94 Kto.-Nr. 3 10 07 57 

 

Postanschrift: STADT HAAN POSTFACH 1665  42760 Haan 

Lieferanschrift: 
Dienstgebäude: 

Dienststelle: 
Zimmer-Nr: 

Telefonzentrale: 
Tel. Durchwahl: 

Telefax: 
E-Mail: 

Auskunft erteilt: 
Mein Zeichen: 

Ihr Zeichen: 

42781 Haan, Kaiserstraße 85 
 
 
 
02129 / 911 - 0 
02129 / 911 - 
02129 / 911 -  
 
 

Haan, den 7.3.2013 

 
 
 

Zuwendungen des Landes NRW zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in 
den Gemeinden nach  -FöRi-kom-Stra- (SMBI.NW.910)  - Ihr Schr. v. 22.2.2013 

L 288 - Nebenanlagen Ohligser Straße in der OD Haan 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
der Ausbau der Ohligser Straße wird zusammen mit dem Landesbetrieb Straßen 
NRW durchgeführt. Vorgesehen sind drei Bauabschnitte von der Düsseldorfer Straße 
(B 228) bis zur Stadtgrenze Haan/Solingen. Hierzu wurde mit dem LVR/RSBA  eine 
Verwaltungsvereinbarung über alle drei Bauabschnitte abgeschlossen. Im 
Zuwendungsantrag vom 02.11.1995 wurde daher von einer Gesamtmaßnahme 
ausgegangen. 
 
Der erste Bauabschnitt von der Düsseldorfer Str. bis Am Schlagbaum einschließlich 
Kreisverkehr wurde 2000 fertig gestellt. Aufgrund der angespannten finanziellen 
Lage des Landes ist kurzfristig nicht von einem  weiteren Ausbau auszugehen.  
Aus wirtschaftlichen und technischen Gründen soll der Ausbau der Nebenanlagen 
und der Fahrbahn zusammen erfolgen. Nach wie vor hält die Stadt Haan den Ausbau 
der Nebenanlagen für zwingend erforderlich, da in Teilbereichen der Ohligser Straße 
keine Gehwege vorhanden sind, es sich aber gleichwohl um einen Schulweg 
handelt. Sollte der Landesbetrieb StraßenNRW auch mittelfristig nicht in die Lage  
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versetzt werden, die Fahrbahn  der Ohligser Straße auszubauen, behält sich die 
Stadt Haan vor, die Maßnahme (Nebenanlagen) allein durchzuführen.  
 
In diesem Zusammenhang verweise ich nochmals auf meine Stellungnahme vom 
27.08.2007. 
 
Den Mittelausgleich gem. Formblatt FöRi-Stra Muster 7 werde ich fristgemäß bis zum 
01.09.2013 vornehmen. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung: 
 
 
 
 
 
(Alparslan) 
Techn.Beigeordneter 
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